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Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Sechsten Ausschusses (A/57/562 und Corr.1)] 

  57/17. Bericht der Kommission der Vereinten Nationen für interna-
tionales Handelsrecht über ihre fünfunddreißigste Tagung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 2205 (XXI) vom 17. Dezember 1966, mit der sie 
die Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht geschaffen hat, 
mit dem Auftrag, die fortschreitende Harmonisierung und Vereinheitlichung des internatio-
nalen Handelsrechts zu fördern und dabei die Interessen aller Völker, insbesondere derje-
nigen der Entwicklungsländer, an der umfassenden Ausweitung des internationalen Handels 
zu berücksichtigen, 

 in Bekräftigung ihrer Überzeugung, dass die fortschreitende Harmonisierung und Ver-
einheitlichung des internationalen Handelsrechts durch den Abbau oder die Beseitigung 
rechtlicher Hindernisse für den internationalen Handelsverkehr, insbesondere soweit diese 
die Entwicklungsländer betreffen, einen bedeutenden Beitrag zur weltweiten wirtschaftli-
chen Zusammenarbeit zwischen allen Staaten auf der Grundlage der Gleichberechtigung, 
der Gerechtigkeit und des gemeinsamen Interesses sowie zur Beseitigung der Diskriminie-
rung im internationalen Handel und dadurch zum Wohl aller Völker leisten würde, 

 nach Behandlung des Berichts der Kommission über ihre fünfunddreißigste Tagung1, 

 besorgt darüber, dass die von anderen Organen des Systems der Vereinten Nationen 
ohne Abstimmung mit der Kommission unternommenen Tätigkeiten auf dem Gebiet des in-
ternationalen Handelsrechts zu unerwünschter Doppelarbeit führen könnten, was nicht dem 
in ihrer Resolution 37/106 vom 16. Dezember 1982 erklärten Ziel der Förderung von Effi-
zienz, Konsistenz und Kohärenz bei der Vereinheitlichung und Harmonisierung des interna-
tionalen Handelsrechts entsprechen würde, 

 erneut erklärend, dass die Kommission als das zentrale Rechtsorgan des Systems der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet des internationalen Handelsrechts den Auftrag hat, die 
Rechtstätigkeit auf diesem Gebiet zu koordinieren,  

_______________ 
1 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste Tagung, Beilage 17 (A/57/17). 
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 1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht der Kommission der Vereinten Na-
tionen für internationales Handelsrecht über ihre fünfunddreißigste Tagung1; 

 2. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass die Kommission der Vereinten 
Nationen für internationales Handelsrecht das Mustergesetz über die Schlichtung in interna-
tionalen Handelssachen fertiggestellt und verabschiedet hat2; 

 3. lobt die Kommission für die Fortschritte bei ihrer Arbeit auf dem Gebiet der 
Schiedsgerichtsbarkeit, des Insolvenzrechts, des elektronischen Geschäftsverkehrs, der pri-
vat finanzierten Infrastrukturprojekte, der Sicherungsrechte und des Transportrechts; 

 4. erklärt erneut, wie wichtig vor allem für die Entwicklungsländer die Arbeit der 
Kommission betreffend die Ausbildung und technische Hilfe auf dem Gebiet des inter-
nationalen Handelsrechts ist, und  

 a) dankt in diesem Zusammenhang der Kommission für die Veranstaltung von Se-
minaren und Informationsmissionen in Brasilien, Ecuador, Indonesien, Kambodscha und 
Vietnam; 

 b) dankt in diesem Zusammenhang den Regierungen, deren Beiträge die Veranstal-
tung der Seminare und Informationsmissionen ermöglicht haben, und appelliert an die Re-
gierungen, die zuständigen Organe des Systems der Vereinten Nationen sowie an Organisa-
tionen, Institutionen und Einzelpersonen, freiwillige Beiträge an den Treuhandfonds für 
Symposien der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht und 
nach Bedarf zur Finanzierung von Sonderprojekten zu entrichten und das Sekretariat der 
Kommission auch anderweitig bei der Finanzierung und Veranstaltung von Seminaren und 
Symposien, insbesondere in Entwicklungsländern, sowie bei der Stipendienvergabe an Kan-
didaten aus Entwicklungsländern zu unterstützen, damit diese an solchen Seminaren und 
Symposien teilnehmen können; 

 c) appelliert abermals an das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und 
an die anderen für Entwicklungshilfe zuständigen Organe, wie beispielsweise die Internatio-
nale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und die regionalen Entwicklungsbanken, so-
wie an die Regierungen im Rahmen ihrer bilateralen Hilfsprogramme, das Programm der 
Kommission für Ausbildung und technische Hilfe zu unterstützen, mit der Kommission zu-
sammenzuarbeiten und ihre Aktivitäten mit denen der Kommission abzustimmen; 

 5. betont, wie wichtig es für die weltweite Vereinheitlichung und Harmonisierung 
des internationalen Handelsrechts ist, dass die aus der Arbeit der Kommission hervorgehen-
den Übereinkommen in Kraft treten, und legt den Staaten zu diesem Zweck eindringlich 
nahe, soweit nicht bereits geschehen, die Unterzeichnung und Ratifikation dieser Überein-
kommen beziehungsweise den Beitritt zu ihnen zu erwägen; 

 6. appelliert an die Regierungen, die zuständigen Organe des Systems der Verein-
ten Nationen sowie an Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen, freiwillige Beiträ-
ge an den Treuhandfonds zu entrichten, der geschaffen wurde, damit Entwicklungsländern, 
die Mitglied der Kommission sind, auf deren Antrag und im Benehmen mit dem General-
sekretär ein Reisekostenzuschuss gewährt werden kann; 

 7. beschließt, zwecks Gewährleistung der vollen Teilnahme aller Mitgliedstaaten 
an den Tagungen der Kommission und ihrer Arbeitsgruppen während der siebenundfünfzig-
sten Tagung der Generalversammlung in dem zuständigen Hauptausschuss auch weiterhin 
zu prüfen, ob den am wenigsten entwickelten Ländern, die Mitglied der Kommission sind, 

_______________ 
2 Ebd., Anhang I. 
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auf Antrag und im Benehmen mit dem Generalsekretär ein Reisekostenzuschuss gewährt 
werden kann; 

 8. ersucht in Anbetracht des erweiterten Arbeitsprogramms der Kommission den 
Generalsekretär erneut, das Sekretariat der Kommission im Rahmen der innerhalb der 
Organisation verfügbaren Finanzmittel zu stärken, um die wirksame Durchführung des Pro-
gramms der Kommission sicherzustellen und zu verbessern, möglichst während des gegen-
wärtigen Zweijahreszeitraums und auf jeden Fall während des Zweijahreszeitraums 2004-
2005. 

52. Plenarsitzung 
19. November 2002 

  

  


